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Betreff 
 
Beschluss über die Zulassung der Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl am 
07.06.2009 
 
 
Beschlusstext: 
Die Wahlkommission beschließt, folgende Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 
07.06.2009 in der neu zu gründenden Hansestadt Osterburg (Altmark) zuzulassen: 
 
 

1. ............................................... 
 

2. ............................................... 
 

3. ............................................... 
 

4. ................................................ 
 

5. ................................................ 
 

6. ................................................ 
 
 
 
 
...................................................... 
Vorsitzender der Wahlkommission 
 
 
Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage: 
Gemäß § 30 Abs. 2 in Verbindung mit § 62 Kommunalwahlgesetz LSA (KWG LSA) 
beschließt die Wahlkommission über die Zulassung der Bewerbungen für die 
Bürgermeisterwahl. Sie darf eine Bewerbung nur zurückweisen, wenn die Form oder Frist 
nicht gewahrt, der Bewerber nicht wählbar oder seine Person nicht feststeht. 
Durch die Verwaltung wurden die eingereichten Unterlagen der Bewerber entsprechend den 
Vorschriften des KWG LSA vorgeprüft. 
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